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Beachten Sie bitte, dass ggf. Ihre eigenen Abriss- und Rückbauarbeiten erst durchgeführt werden können, 
wenn die Außerbetriebnahme des Gasnetzanschluss komplett abgeschlossen wurde und die Freigabe un-
sererseits erfolgte. Vorher ist jegliche Einwirkung auf den Gasnetzanschluss zu unterlassen.

Die SWE Netz GmbH versichert hiermit, die Kosten der Stilllegung des Gasnetzanschlusses unverzüglich
und unaufgefordert zu erstatten, wenn der Bundesgerichtshof (BGH) im Revisionsverfahren gegen das Ur-
teil des OLG Oldenburg vom 05.12.2025 (Az. 6 UKI 2/25) bestätigt, dass eine Erhebung von Kosten für die
Stilllegung eines Gasnetzanschlusses (Abtrennung an der Hauptleitung vor dem Gebäude) gemäß § 9
NDAV (Stand 01.11.2021) rechtlich unzulässig ist.
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Zu diesem Zweck geben Sie bitte hier Ihre Kontoverbindung an, auf die  die Erstattung in diesem Fall erfolgen soll:

Name des Kontoinhabers

IBAN




